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Kurz gemeldet

Und er bewegt sich nicht

Wir erinnern uns: Vor einiger Zeit 
kündigte der Zweckverband Was-

ser und Abwasser Suhl „Mittlerer 
Rennsteig“ (ZWAS) eine Erhöhung 
und Umstrukturierung der Wasser- 

und Abwassergebühren an. Wegen 
der beabsichtigten Einführung von 
Grundgebühren schlugen die Wel-
len der Empörung hoch. Wir haben 
das Ansinnen des ZWAS damals zur 
rechtlichen Prüfung einer Anwäl-
tin, Frau Sabine Kraft-Zörcher, Jena 
gegeben. Der ZWAS nahm die ge-
plante Gebührenerhöhung zurück, 
die Anwältin jedoch stellte bei der 
bereits geltenden Gebührenordnung 
Ungereimtheiten fest. So deutet 
vieles daraufhin, dass der ZWAS zu 
einer gesonderten Regenwasserge-
bühr verpflichtet wäre. Frau Kraft-
Zörcher verlangte deshalb Einblick 
in die Kalkulationsunterlagen, wozu 
jeder Gebührenzahler berechtigt ist. 
Was machte der ZWAS? Er bewegte 
sich nicht.
Nach Ablauf der Jahresfrist legte 
unsere Anwältin am 18.07.11 beim 
Verwaltungsgericht Meiningen Un-
tätigkeitsklage ein. Was machte der 
ZWAS? 
Er bewegte sich nicht.
Am 12.06.12 ordnete das Verwal-
tungsgericht schließlich an, der Klä-
gerin (also uns) die für die Aktenein-
sicht erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. Was macht der ZWAS? 
Er bewegt sich immer noch nicht, 
jedenfalls nicht richtig. Er legte zwar 

ein paar Schreiben vor, Satzungs- 
und Kalkulationsunterlagen rückt er 
immer noch nicht raus.
Was ist da nur los? Hat die Geschäfts-

leitung so schreckliche Geheimnisse 
zu hüten, dass sie nichts herausrückt. 

Oder hat sie nur die Unterlagen ver-
schlumpert und findet sie nicht mehr.
Nur gut, dass die technischen Mit-
arbeiter des ZWAS von anderem 
Kaliber sind als die Geschäftsleitung. 
Durch ihre verantwortungsvolle und 
sorgfältige Arbeit sorgen die Kollegen 
dafür, das wir rund um die Uhr mit 
einwandfreiem Trinkwasser versorgt 
werden. Unser Tipp an die Kollegen: 
Macht mal euren Chefs Feuer un-
term plattgesessen Arsch. Sonst fällt 
die Schlamperei am Ende auf euch 
zurück – und das habt ihr nicht ver-
dient.



Ihre Familienfeier in 
gediegenem Ambiente

Ob Hochzeit, Jugendweihe oder 
Schuleinführung, ob Geburtstag oder 
Weihnachtsfeier, oder einfach nur  
gesellige Gemütlichkeit,… 

…das Suhler Knoatsch-Eck bietet für Sie und 
Ihre Gäste die richtige Atmosphäre.  
Gemütlich und bequem, lädt Sie die kleine 
Kneipe ein zum Wohlfühlen, zum Schwatzen 
und Plaudern.

Sie können sich selbst verpflegen, oder den 
Cateringservice der Gaststätte „Alter 
Friedberg“ in Anspruch nehmen. Selbstver-
ständlich können Sie sich auch für jeden 
anderen Partyservice entscheiden.

Und das können Sie erwarten:
• Platz für 35 Freunde und Verwandte,
• reichlich Gläser, Geschirr und Besteck,
• Herd und Kühlschrank,
• Wasserkocher und Kaffeemaschine,
• MP3-fähige Musikanlage für CDs und 

USB-Sticks, mit Docking Station für iPod, 
iPhone, iPad

Feiern im Knoatsch-Eck

Wochenendtarif (Freitags bis Sonntags)
70,–  für das komplette Wochenende

Werktagtarif  (Montags bis Donnerstags)
30,– für einen Abend
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„Rein und genusstauglich“„Rein und genusstauglich“
Unsere Trinkwasseranlagen werden regelmäßig von 

einem zugelassenen Fachlabor untersucht.

Trinkwasser muss rein und genusstauglich sein. 
So verlangt es das Gesetz. Es muss so beschaffen 
sein, dass eine Schädigung der menschlichen 
Gesundheit durch Krankheitserreger nicht zu 
befürchten ist. Die gesetzliche Grundlage hier-
für ist die Trinkwasserverordnung (TrinkwV). 
Sie wird in regelmäßigen Abständen überarbei-
tet. Die letzte Änderung trat am 01.11.2011 
in Kraft. Die Novelle legt der Wohnungswirt-
schaft eine ganze Reihe neuer Pflichten auf. 

Die wichtigste Neuregelung hierbei ist, dass 
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung re-
gelmäßig auf Legionellen zu untersuchen sind. 
Hierzu sind an repräsentativen Abnahmestellen 
Wasserproben zu entnehmen und in einem zu-
gelassenen Labor zu analysieren. Bei welchen 
Abnahmestellen die Proben zu entnehmen 

Sauberes und genießbares Wasser zur Verfügung zu haben, ohne Giftstoffe und ohne Krank-
heitskeime – für viele Menschen auf der Welt ist dies keineswegs selbstverständlich. Auch in 
Europa haben erst die Bemühungen um eine geregelte Entsorgung von Müll und Abwasser 
sowie eine sorgfältige Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser dazu geführt, dass das 
Wasser aus dem Hahn einfach getrunken werden kann. Trinkwasser zählt zu den am inten-
sivsten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland.

Vor der Entnahme der Probe muss der Zapfhahn 
selbst desinfiziert werden. Schließlich soll  das Wasser 
untersucht werden und nicht die Entnahmestelle.



Probeentnahme in der Wohnung: Zunächst wird auch hier der Zapfhahn selbst desinfiziert, dann wird die 
Temperatur gemessen (ca. 55 °C, zu heiß für Legionellen) und schließlich die Wasserprobe selbst entnommen.
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sind, legt das Gesundheitsamt fest, dem auch 
die Untersuchungsergebnisse mitzuteilen sind.

Legionellen sind im Wasser lebende stäb-
chenförmige Bakterien der Familie der Legio-
nellaceae. Die für Erkrankungen des Menschen 
gefährlichste Art ist Legionella pneumophila. 
Sie ist der Erreger der Legionellose oder Legio-
närskrankheit.

Sie verdanken ihren Namen der Personen-
gruppe, bei denen sie erstmals nachgewiesen 
wurden. Bei einem Treffen der amerikanischen 
Legion, einer umstrittenen Veteranenorganisa-
tion der US-Armee im Jahre 1976 in Philadel-
phia erkrankten 180 von 4400 Delegierten an 
einer damals mysteriösen Seuche. Die Krank-
heit forderte 29 Todesopfer. Nach monatelan-
gem Forschen wurde der Erreger dieser Legio-
närskrankheit isoliert und nachgewiesen.

Das Immunsystem eines gesunden Menschen 
wird normalerweise mit diesen Erregern fertig. 
Man kann legionelleninfiziertes Wasser deshalb 
trinken, ohne die Gesundheit zu gefährden. 
Gefährlich wird es, wenn die Legionellen in 
die tiefen Lungenabschnitte gelangen. Dies ge-
schieht zum Beispiel durch das Einatmen von 

Trinkwasser

zerstäubten bakterienhaltigen Wassers beim 
Duschen, bei Klimaanlagen, durch Rasen-
sprenger oder in Whirlpools. Hier verursachen 
bestimmte Arten von Legionellen Lungenent-
zündungen, die unter Umständen tödlich ver-
laufen können.

Beim Legionärstreffen war es die Klimaanlage 
des Hotels, die feinste infizierte Wassertröpf-
chen über die alten Haudegen wehte. Bei der 
größten Legionellenepidemie in Deutschland 
bliesen die neuerrichteten Kühltürme eines 
Blockkraftheizwerkes den Bakteriendunst über 
die ganze Stadt. In unseren Wohnungen kön-
nen die Duschen gefährlich werden, wenn sie 
legionellenhaltiges Wasser zerstäuben.

Grund genug, unsere Trinkwassersysteme 
durch ein Spezialistenteam untersuchen zu 
lassen. Groß ist das Gefahrenpotenzial jedoch 
nicht, denn in unseren Installationen gibt es 
praktisch keine Totleitungen und meist auch 
keine langen Stillstandzeiten. Und sollten 
dennoch Legionellen in unseren Leitungen 
hausen, keine Sorge: man kann den Viechern 
den Garaus machen, indem man das Wasser 
eine Zeit lang auf beherzte 70 °C aufheizt. Das 
überleben die nicht.
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Den Weg von 
Wasserproben 

weiter verfolgt …

Bei einem Vorort-Termin schauten wir den 
entsprechenden Mitarbeitern im Luisenthaler 
Labor über die Schulter und verfolgten den 
Weg von Wasserproben mit, die auf Legio-
nellen hin untersucht werden. Dabei handelte 
es sich nicht um Proben, die im Bereich der 
Bewohnergenossenschaft entnommen wurden. 
Zu diesem Zeitpunkt stand der entsprechende 
Entnahmetermin erst noch bevor.

Alle Arten von Wasser werden in Luisenthal 
analysiert.

Am Institut für Wasser- und Umweltanalytik in 
Luisenthal wird sowohl die Qualität von Trink-
wasser untersucht als auch Wasserproben aus 
Flüssen, Seen, Schwimmbädern und Talsperren 
analysiert. Das Institut bildet zusammen mit 
den weiteren Standorten in Erfurt (hier werden 

… am Institut für Wasser- und Umweltanalytik an der Ohratalsperre in Luisenthal

Die Bewohnergenossenschaft hat für die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben 
entsprechend der 2011 novellierten Trinkwasserverordnung das Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik (IWU) mit Sitz an der Ohratalsperre in Luisenthal beauftragt. Es ist eines 
von mehreren Laboren und Instituten im Freistaat, die für diese Untersuchungen akkredi-
tiert und zugelassen sind.

u.a. Emissionsmessungen von Industrieanlagen 
und Innenraummessungen an Arbeitsplätzen 
ausgewertet) sowie in Tambach-Dietharz (hier 
erfolgt die Untersuchung von Abwasser, Ab-
fällen, Böden und Klärschlämmen) die GWA 
Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice 
mbH. Das rund 40 Mitarbeiter zählende Un-
ternehmen untersucht pro Jahr etwa 30.000 
Proben unterschiedlichster Art. 

30.000 Proben werden jährlich untersucht.

Dabei werden rund 1.500 verschiedene Un-
tersuchungsparameter unter die Lupe genom-
men. Einer davon sind die Legionellen – ihres 
Zeichens stäbchenförmige Bakterien, die sich 
bevorzugt in stagnierendem Wasser und bei 
einer Wassertemperatur von 25 bis 50 Grad 
Celsius bilden und vermehren.

Trinkwasser
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Über dieses Filtrationsgestell wird das Wasser auf sterile Filter 
gegeben.

Beim Laborrundgang mit Diplom-Che-
miker Andreas Raab, dem Fachgebiets-
leiter Bäder und Wassertechnologie am 
Institut in Luisenthal.

Die Institutsmitarbeiter nehmen 
die Proben selbst

Wenn Diplom-Chemiker Andreas 
Raab oder eine/r seiner Kollegin-
nen/Kollegen vom Vorort-Termin 
beim Auftraggeber (bspw. einem 
Wohnungsunternehmen) ans Ins-
titut zurückkehren, haben sie eine 
ganze Reihe von Wasserproben im 
Gepäck, die es auf einen möglichen 
Legionellenbefall zu untersuchen 
gilt. Der Trinkwasserverordnung 
entsprechend, haben die Instituts-

Mitarbeiter vor Ort Wasserproben an der 
Gesamtanlage bzw. den Einzelanlagen zur 
Warmwasserbereitung entnommen – und zwar 
sowohl am Abgang des Warmwassers ins Netz 
als auch am Zirkulationsrücklauf. Hinzu kom-
men die Wasserproben aus den repräsentativen 
Wohnungen, welche sich hinreichend weit 
vom Trinkwassererwärmer entfernt befinden - 
in der Regel also Wohnungen in den obersten 
Etagen.

Die Proben werden in repräsentativen 
Wohnungen entnommen

Zur Erklärung der weiteren Verfahrensweise im 
Labor nimmt Andreas Raab, der Fachgebiets-
leiter Bäder und Wassertechnologie am Institut 
in Luisenthal ist, Bezug auf mehrere Petrischa-
len, die vor ihm stehen. „Um gesicherte Un-
tersuchungs-Ergebnisse in punkto Legionellen 
zu bekommen, werden mit den Wasserproben 
zwei verschiedene Ansätze gemacht – einmal 

Trinkwasser
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Andreas Raab erklärt die Spezifika der einzelnen 
Petrischalen.

Auf dieser Probe haben sich schon vor Abschluss der 10-Tage-Frist 
viele Zellkolonien aus den Bakterien gebildet.

mit 100 ml des entnommenen 
Wassers und das andere Mal mit 1 
ml der Wasserprobe“, erklärt der 
Fachmann. In ersterem Fall wird das 
Wasser über ein steriles Filtrations-
gestell über einen gleichfalls sterilen 
bakteriendichten Membranfilter ge-
geben. Dieser wird anschließend in 
einer Petrischale auf einen schwarzen 
Aktivkohle-Nährboden aufgelegt. In 
letzterem Fall wird die kleine Portion 
der Wasserprobe direkt auf gleichar-
tigen Nährboden aufgetragen. Die 
Petrischalen kommen nun in den 
Brutschrank, wo sie für zehn Tage 
bei 36 Grad Celsius verbleiben.

Befinden sich Bakterien in der 
Probe, so bilden sie sichtbare 
Kolonien

Was dort währenddessen passiert, erklärt An-
dreas Raab so: „Sind Legionellen im Wasser 
vorhanden, bildet sich im Zuge der Zellteilung 
aus jeder einzelnen Bakterie eine Zellkolonie. 
Wenn die Wasserprobe eine große Zahl an 
Bakterien enthält, wachsen sehr viele Koloni-
en, die man bei der Auswertung nicht mehr 
zählen kann. Deshalb gibt es noch den zwei-
ten Ansatz mit 1 ml Wasserprobe, der deutlich 
überschaubarer ist und entsprechend hochge-
rechnet wird.“

Der technische Maßnahmewert liegt bei 
100 koloniebildenden Einheiten pro 100 ml 
Wasser

Denn wenn die Petrischalen nach zehn Ta-
gen aus dem Brutschrank heraus genommen 
werden, geht es ans Zählen. Dreh- und An-
gelpunkt dabei ist der so genannte technische 
Maßnahmewert der Trinkwasserverordnung. 

Trinkwasser
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Blick in einen Brutschrank, wo die Proben für zehn Tage verblei-
ben.

Liegt die ermittelte Legionellenkonzentration 
bei oder über 100 koloniebildenden Einheiten 
(sprich 100 Legionellen) pro 100 ml Trinkwas-
serprobe, „dann muss gezielt etwas getan wer-
den“, kommentiert Andreas Raab. Gemeint ist 
das Einleiten von Maßnahmen zur hygienisch-
technischen Überprüfung der Trinkwasser-
Installation, die der Gesetzgeber ab diesem 
Wert vorschreibt. Andreas Raab empfiehlt 
„ein besonnenes Reagieren, denn auch beim 
Erreichen oder geringfügigen Überschreiten 

vom Maßnahmewert muss es nicht 
zwangsläufig zu einer gesundheit-
lichen Gefährdung der Verbraucher 
kommen“.

Wurden bei einer Wasserprobe tat-
sächlich Legionellen nachgewiesen, 
geht die Untersuchung im Labor 
allerdings erst in eine zweite Bestä-
tigungsrunde, um beim Ergebnis 
100-prozentige Sicherheit zu ha-
ben. Die Bakterienkolonien werden 
nun auf zwei weitere, andersartige 
Nährböden aufgelegt. „Wenn auch 
bei diesen Nährböden die Zielre-
aktionen auftreten, dann sind die 
Legionellen mit absoluter Sicherheit 
bestätigt“, erklärt Andreas Raab.

Die Ergebnisse werden dem 
Gesundheitsamt gemeldet

Das Institut meldet die Ergebnisse der jeweili-
gen Untersuchungen an den Auftraggeber und 
das zuständige Gesundheitsamt. „Im Falle ei-
nes positiven Legionellen-Befundes stehen wir 
dem Auftraggeber natürlich auch weiter bera-
tend zur Verfügung, woran es liegen kann oder 
wo die belasteten Proben im Objekt einzugren-
zen sind“, macht Andreas Raab abschließend 
aufmerksam.

Text: Steffi Seidel / Fotos: Volker Frase

Trinkwasser
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Frau Zimmermann, was sind die wich-
tigsten neuen Aspekte der Trinkwas-
serverordnung und auf welche Weise 
haben diese auch Einfluss auf die Erste 
Suhler Bewohnergenossenschaft?

Die Betreiber von Großanlagen zur Trink-
wasserversorgung, wozu auch die Bewohner-
genossenschaft für ihren Bestand gehört, sind 
mit der neu gefassten Verordnung nunmehr 
gesetzlich verpflichtet, einmal pro Jahr das 
Warmwasser auf Legionellenbefall untersuchen 
zu lassen. Diese Vorgabe reiht sich in ein ganzes 
Paket von Maßnahmen ein, mit denen natür-

Wasserproben zum Schutz vor 
Legionellen
Im Gespräch mit Isabella Zimmermann vom Gesundheitsamt der Stadt Suhl über die bundesweite 
Novellierung der Trinkwasserverordnung

Im November 2011 trat bundesweit die Neufassung der Trinkwasserverordnung in Kraft. 
Die wichtigste Neuerung dabei betrifft die Betreiber von Großanlagen im Bereich der Trink-
wasserversorgung – also auch die Erste Suhler Bewohnergenossenschaft. Zu der neuen Ver-
ordnung waren wir im Gespräch mit der Diplom-Ingenieurin für Hygiene und Umwelt, 
Isabella Zimmermann. Sie ist beim Gesundheitsamt der Stadt Suhl im Bereich der Hygiene-
aufsicht tätig.

lich auch schon vorher die Trinkwasserqualität 
gründlich untersucht wurde und wird.

Welche Maßnahmen sind hierbei denn 
schon seit langem Usus?

Was den Wasserversorger betrifft, so ist dieser 
verpflichtet, genusstaugliches Wasser bereit zu 
stellen und diesbezüglich auch regelmäßige 
Kontrollen vorzunehmen. Auch einem Vermie-
ter obliegen verschiedene Aufgaben, die zu rea-
lisieren sind. So muss dieser in seinem Bereich 
den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage 
gewährleisten, indem er den Warmwasserkes-

Trinkwasser
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Isabella Zimmermann informiert zur neu gefassten Trinkwasser-
verordnung.  Foto: Norbert Seidel

sel einmal täglich auf mindestens 60 
Grad Celsius aufheizt und die Zirku-
lation ganztägig mit mindestens 55 
Grad Celsius sicherstellt. Darüber 
hinaus ist der Vermieter verpflich-
tet, einmal im Jahr die Trinkwasser-
Hausinstallation von einer zugelas-
senen Fachfirma kontrollieren zu 
lassen.

Kommen wir wieder zur 
neuesten Vorschrift: Ab 
wann spricht man denn von 
einer Großanlage?

Es gibt zwei Merkmale, die zur 
Definition herangezogen werden. 
Es handelt sich um eine Großanla-
ge, wenn das Speichervolumen im 
Trinkwassererwärmer mehr als 400 

Liter beträgt oder wenn das Wasservolumen 
zwischen dem Trinkwassererwärmer und den 
Entnahmestellen größer als drei Liter ist. In 
diesen Fällen schreibt der Gesetzgeber nun zum 
Schutz vor Legionellenbefall die Probeentnah-
men vor – und zwar in der Warmwasseranlage 
sowie an Entnahmestellen in prädestinierten 
Wohnungen.

Wie geht das Ganze im Einzelnen vor 
sich?

Die Betreiber waren verpflichtet, bis zum 1. 
November 2011 die entsprechenden Anlagen 
in ihrem Bestand an das jeweilige Gesundheits-
amt zu melden. Die Probeentnahmen werden 
nun nach und nach von dafür akkreditierten 
und zugelassenen Laboren durchgeführt. Den 
Auftrag für das entsprechende Labor löst der 
jeweilige Vermieter aus. Der Termin und die 
vorgesehenen Wohnungen für die Probeent-
nahmen werden den Mietern rechtzeitig vorher 

Trinkwasser

Das können Sie selbst tun, um einer 
Legionellenbildung vorzubeugen. 
Legionellen gedeihen vor allem in 
warmem oder stehendem Wasser. 
Deshalb sollte man 

• regelmäßig Wasser aus dem Was-
serhahn oder der Dusche entneh-
men, um einer Legionellenbildung 
vorzubeugen. 

• nach einer längeren Abwesenheit 
unbedingt das abgestandene Was-
ser aus der Leitung ablaufen lassen. 
Faustregel: drei Liter

• Nach dem Urlaub gilt: Vor dem 
Duschen erstmal eine ganze Weile 
das Wasser laufen lassen und dann 
erst duschen. 

• regelmäßig den Duschschlauch 
und –kopf auswechseln. 

• beim Kauf auf Zertifikate achten.
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bekannt gegeben. Die Mitarbeiter des Labors 
können und werden sich bei den Mietern zum 
Vorort-Termin natürlich ausweisen.

An welchen Stellen werden die Wasser-
proben konkret entnommen?

Im Bereich der Gesamtanlage erfolgt die Pro-
beentnahme am Abgang des Warmwassers ins 
Netz sowie am Zirkulationsrücklauf. Inner-
halb der Wohnung wird die Probe aus dem 
Wasserhahn am Waschbecken in Küche oder 
Bad entnommen. Weil die Proben an reprä-
sentativen Stellen am Endstrang entnommen 
werden müssen, werden dafür solche Woh-
nungen ausgewählt, die sich hinreichend weit 
vom Trinkwassererwärmer entfernt befinden. 
Weil es eine gesetzlich vorgeschriebene Maß-
nahme ist, muss den Labormitarbeitern für die 
Probeentnahme der Zugang in die Wohnung 
gewährleistet werden.

Es folgt die Untersuchung der Wasser-
proben im Labor. Wo genau liegt der 
Grenzwert beim Legionellenbefall, ab 
dem dann Handlungsbedarf besteht?

Gemäß Trinkwasserverordnung gilt hier der so 
genannte „technische Maßnahmewert“. Liegt 
dieser bei oder über 100 Legionellen pro 100 
Milliliter Trinkwasser müssen Maßnahmen 
zur hygienisch-technischen Überprüfung der 
Trinkwasser-Installation eingeleitet werden.

Was sind Legionellen und welche 
Krankheiten können sie verursachen? 

Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, 
die sich bevorzugt in stehendem Wasser und 
bei einer Wassertemperatur von 25 bis 50 Grad 
Celsius bilden und vermehren. Die Infektion 
erfolgt durch Inhalation der Keime, zum Bei-

spiel beim Duschen. Eine Ansteckungsgefahr 
und damit eine Übertragbarkeit von Mensch 
zu Mensch besteht hingegen nicht. Legionel-
len können die Ursache für schwere Lungen-
entzündungen sein oder auch zu Pontiacfieber, 
einer grippeähnlichen Erkrankung, führen.

Was die Aufgaben des Vermieters zum 
Schutz vor Legionellen im Trinkwasser 
sind, hatten Sie ja bereits gesagt. Wel-
chen Beitrag kann der Mieter leisten, 
damit sich Legionellen gar nicht erst 
bilden? 

Da gibt es schon einige Möglichkeiten zur Vor-
beugung und die Mieter sind auch dazu ange-
halten, diesen in ihrer Selbstverantwortung in 
ihrem Wohnbereich nachzukommen. Weil sich 
Legionellen bevorzugt in warmem oder stehen-
dem Wasser ansiedeln, sollte man regelmäßig 
Wasser aus dem Wasserhahn oder der Dusche 
entnehmen, um einer Legionellenbildung vor-
zubeugen. Kommt man nach mehreren Tagen 
oder Wochen aus dem Urlaub nach Hause zu-
rück, sollte man unbedingt das abgestandene 
Wasser (Kalt- und Warmwasser) erst einmal 
ablaufen lassen. 

Als Faustregel gelten hierbei ungefähr drei Li-
ter, die man beispielsweise zum Blumengießen 
verwenden kann, damit das Wasser nicht ganz 
verloren geht. Nach dem Urlaub sollte man 
natürlich auch vor dem ersten Gang unter die 
Dusche das Wasser zunächst eine ganze Weile 
laufen lassen und sich dann erst duschen. Dar-
über hinaus ist es ratsam, den Duschschlauch 
und –kopf in gewissen Abständen zu wechseln. 
Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass 
es sich um einen Artikel von einem Branchen-
zertifizierer von Installationsmaterial handelt.

 Interview: Steffi Seidel

Trinkwasser
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Es handelte sich um drei Kredite über mehr 
als zehn Millionen DM. Diese Summe war 
zunächst zinslos, es waren lediglich jährliche 
Verwaltungskosten in Höhe 1% der ursprüng-
lichen Kreditsumme zu entrichten. Ab 1. Juni 
2007 kamen 3 % Zinsen hinzu und ab dem 1. 
Juni 2017 wird der Zinssatz auf stattliche 6 % 
steigen. Die Verwaltungskosten laufen weiter.

Voreilige Versprechungen

Auf dieser Grundlage ließ sich natürlich be-
quem die damalige Durchschnittsmiete von 
8,50 DM/m² bzw. 9,60 DM/m² kalkulieren. 
Aber selbst unter diesen Voraussetzungen war 
das vollmundige Versprechen einer zehnjähri-
gen Mietgarantie leichtsinnig. Es wurde von 
der damaligen GeWo-Chefin verkündet, um 

Erinnern wir uns zurück an die Jahre der Gründung unserer Genossenschaft: Ein wichtiges 
Argument für die Beteiligung an diesem Projekt, war das Versprechen, die Genossenschaft 
könne die Nutzungsgebühren für zehn Jahre auf niedrigem Niveau konstant halten. Ermög-
licht wurde dies mit einigen Förderkrediten mit sehr günstigen Bedingungen.

das Privatisierungsprojekt über die Bühne zu 
bringen. Leichtsinnig war es deshalb, weil die 
drei genannten Kredite nur einen Teil des ge-
samten Finanzierungsvolumens ausmachen. 
Hinzukommen vier weitere Förderkredite 
mit deutlich weniger günstigen Bedingungen. 
Schließlich wurden weitere vier freie Kapital-
marktdarlehen zu Marktzinsen aufgenommen, 
um die großen Investitionsprojekte in den Jah-
ren 1996 – 1998 zu finanzieren. 

Ständig steigende Zinskosten

Alle diese weiteren Kredite hatten kürzere Zins-
bindungsfristen, so dass die Gefahr bestand, 
dass noch vor Ablauf der Zehnjahresfrist Zins-
kosten steigen, die eine Erhöhung der Nut-
zungsgebühren erforderlich gemacht hätten. 

Zukunft

Eine weit in die Zukunft reichende Planung sichert das Bestehen der Genossenschaft

Steigende Zinsen der Förderkredite verlangen ein Zukunftskonzept

Die letzte Hürde nehmen!



15

Mitgliederversammlung 2008 
28. Juni 2008 

Erste Suhler Bewohnergenossenschaft eG 

Schlimmer noch: Im Falle von vier Förderkre-
diten waren solche Zinssteigerungen von vorne 
herein fest eingebaut. Im Dezember 2000 bzw. 
2001 stiegen die Zinssätze von 1 auf 4% bzw. 
von 3 auf 5%. 2005 und 2006 erfolgte schließ-
lich eine Anpassung dieser Kredite an den Ka-

pitalmarkzinssatz. Glücklicherweise konnten 
alle diese Kostensteigerung abgefangen werden, 
weil gleichzeitig der Kapitalmarktzinssatz ge-
sunken ist. Das voreilige Garantieversprechen 
konnte dann doch eingehalten werden.

Zukunft

Auf der Mitgliederversammlung 2008 wurde 
die künftige Entwicklung der Genossenschaft 
eingehend dargestellt und diskutiert. Die ver-
tikal in grün schraffierte Fläche, die oben links 
herausschaut stellt die Mieterlöse dar. In den 
Jahren 2008 bis 2011 konnten Überschüsse er-
wirtschaftet werden. Aus diesen Überschüssen 
konnten der Anbau von Balkonen, der Kauf von 
Grundstücken, die Errichtung von Container-
stellplätzen etc. finanziert werden. Bereits im Jah-
re 2012 wird dieser Überschuss durch steigende 
Kreditkosten aufgefressen. 

Ab dem Jahre 2012 erwirtschaftet die Genossen-
schaft die schwarze Null, die Einnahmen decken 
gerade die Ausgaben. Die Kredite können be-
dient werden, Verwaltung und Instandhaltung 
sind abgedeckt, aber Investitionen können nicht 
getätigt werden. 

Ab dem Jahre 2017 werden die Kosten die der-
zeitigen Einnahmen der Genossenschaft über-
steigen, weil die Zinssätze von drei großen För-
derkrediten von 3% auf 6% steigen.

Vor vier Jahren: Langfristige Prognosen auf der Mitgliederversammlung vorgestellt



Die Zinsbedingungen der Förderkredite 

Zur Finanzierung der Modernisierungen 
in den Jahren 1996 – 1998 wurden insge-
samt sieben Förderkredite aufgenommen. 
Der Fördereffekt bestand in zunächst 
niedrigen Zinsen, die aber nach und nach 
angehoben wurden.

Die Kredite mit den Zehnjahresschritten

 3/1190459 Betrag: 2.160.000,- DM
 53/1190459 Betrag: 4.000.000,- DM
 73/1190459 Betrag: 4.120.000,- DM
Bedingungen
Zunächst zinslos, 
 3 %  ab 1. Juni 2007,
 6 % ab 1. Juni 2017,
Zzgl. 1% Verarbeitungsgebühr

Weitere Kredite

 23/1190459 Betrag: 3.000.000,- DM
 33/1190459 Betrag: 5.800.000,- DM
Bedingungen
Zunächst 1%, 
 4% ab 1. Dezember 2001, 
 Marktzins ab 1. Dezember 2006 

 43/1190459 Betrag: 5.800.000,- DM
Bedingungen
Zunächst 3% 
 5% ab 1. Dezember 2001
 Marktzins ab 1. Dezember 2006

 63/1190459 Betrag: 5.800.000,- DM
Bedingungen
Zunächst 3% 
 5% ab 1. Dezember 2000
 Marktzins ab 1. Dezember 2005

Aber nach Ablauf der Zehnjahresfrist waren 
die Probleme keineswegs gelöst. In jeder Mit-
gliederversammlung muss der Vorstand auf die 
Gefahren hinweisen, die aus drohenden Zins-
steigerungen resultieren. Dies erfordert immer 
ein gewisses Fingerspitzengefühl, denn auf der 
einen Seite müssen die Mitglieder ehrlich über 
die Probleme der Genossenschaft informiert 
werden – dies verlangt nicht zuletzt das Ge-
setz –, auf der anderen Seite sollten sie nicht 
in Panik versetzt werden, denn so groß sind die 
Probleme der Genossenschaft nicht, dass sie 
nicht gelöst werden könnten. Auf der letzten 
Mitgliederversammlung war wohl die Darstel-
lung der Risiken etwas zu drastisch ausgefallen. 
Aber keine Sorge: Ob wir die Aufgaben der Zu-
kunft meistern oder nicht, hängt von uns ab. 
Wer im Wasser keinen Boden unter den Füßen 
hat, wird deshalb nicht zwangsläufig ertrinken, 
sondern nur wenn er aufhört zu schwimmen.

Die Zeit der subventionierten Zinsenkosten 
ist vorbei

Aber egal welche Vergleiche wir bemühen, die 
Zeit der subventionierten Zinsen ist vorbei, 
und in der Zukunft drohen Zinssätze, die weit 
oberhalb der derzeitigen Marktzinssätze liegen. 
Damit würden die künftigen Ausgaben die 
derzeitigen Einnahmen deutlich übersteigen. 
Bereits auf der Mitgliederversammlung 2008 
wurde diese Situation dargestellt und erläutert. 
Aber man muss dem nicht tatenlos entgegense-
hen. Bereits jetzt arbeitet der Vorstand zusam-
men mit dem Aufsichtsrat an einem Konzept 
für die Zeit nach dem 1. Juni 2017. Unterstützt 
werden wir hierbei von der Firma WTW aus 
Dresden, einem Tochterunternehmen sächsi-
scher Wohnungsgenossenschaften, das sich auf 
die wohnungswirtschaftliche Beratung auch im 
Bereich der Kredite spezialisiert hat. Die Aus-
sichten sind gut.



Gemeinsame Beratung
31.07.2012

Kreditstruktur, Zinsbindungsenden, Restschuld 12.09.2012
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! = halbjährige Sondertilgungen möglich, Kredit läuft mit 6% weiter = 1. Rang = 2. Rang

654.827,64                                                                                                                                                          

717.995,52                                                                                                                                                          

1325427 (delta Lloyd)

2017

1.449.694,78                                                                                                                                                

entgangene Zinsen: 430.302,20

entgangene Zinsen: 186.268,88

halbjährig kündbar

611 301 06 92 (Sparkasse)
1.309.704,53                                                                                                                                      

43 1190459 (Labo)
761.905,12

33 1190459 (Labo)
1.753.911,93

Paket 1

Paket 2

2018 2019 2020 20212012 2013 2014 2015 2016

entg. Zinsen: 71.253,91

entg. Zinsen: 94.249,43

Paket 4

53 1190459  (Labo)

entgangene Zinsen: 162.074,82

73  1190459  (Labo)

1.054.527,53                                                                                                                                                                                               

1.021.340,85                                                                                                                                                                                               

1.394.851,94                                                                                                                                                                                               

252.846,83                                                                                                                                      

2018 2019 2020 20212017

!

!

!
2012 2013 2014 2015 2016

611 300 45 36 (Sparkasse)

63  1190459  (Labo)

Paket 3

3 1190459 (Labo)

23 1190459 (Labo)

1.051.981,23                                                                                                                                                                                               

611 300 10 90 (Sparkasse)

17Zukunft

Es ist möglich, eine realistische Planung für die 
Zeit nach 2017 zu erstellen. Dabei sind zwei 
Grundsätze wichtig:

1. Die Planung muss schockresistent sein, sie 
muss auch für schlechtes Wetter gelten. 
Wir wollen künftig nicht mehr auf jeder 
Mitgliederversammlung erklären müssen, 
dass der Fortbestand der Genossenschaft 
gefährdet ist, weil steigende Zinskosten 
drohen. Wir wollen stattdessen verkünden, 
dass die wirtschaftliche Grundlage der Ge-
nossenschaft auch bei einer ungünstigen 
Entwicklung der Zinssätze stabil ist. Dies 
ist machbar.

2. Ziel der Planung muss die vollständige 
Entschuldung der Genossenschaft sein. 
Ein Nachteil von Förderkrediten ist, dass 
diese vergleichsweise langsam getilgt wer-
den. Dies hat damit zu tun, dass der sog. 
Annuitäteneffekt bei niedrigen Zinsen nur 
vergleichsweise gering ist. Zum jetzigen 
Zeitpunkt stehen von den anfänglichen 20 
Millionen EUR Kreditschuld noch knapp 
14 Million EUR in den Büchern. Das heißt 
erst ein Drittel der ursprünglichen Kredit-

summe wurde getilgt. Wir planen, die Ge-
nossenschaft bis Mitte der Dreißiger Jahre 
zu entschulden. 

Die Risiken der künftigen Entwicklung wer-
den dann nicht mehr im Bereich der Zins-
entwicklung liegen, sondern im Bereich der 
Instandhaltung. Die laufenden Reparaturen 
am Bestand können mit den Mieteinnahmen 
bewältigt werden, schlimmstenfalls wird eine 
teure Instandsetzung vor Neuvermietung ein 
paar Monate verschoben. Für größere Sachen, 
wie dem Austausch einer Heizungsanlage oder 
dem Neueindecken eines Daches würden die 
erforderlichen Mittel fehlen. Die Gebäude 
müssen also noch zwanzig Jahre halten bis die 
Schulden bezahlt sind.

Die Genossenschaft begann mit dem mutigen 
Versprechen, die Mieten zehn Jahre lang, ge-
nauer: bis zum 1. Juni 2007 konstant zu halten. 
Dieses Versprechen konnte eingehalten, sogar 
noch um ein Jahr überboten werden. Wir wer-
den alles daran setzen, die Mieten weitere zehn 
Jahre, also mindestens bis zum 1. Juni 2017 
konstant zu halten. Wir sind zuversichtlich, 
dass das gelingt.

Vertrackte Kredit- und Beleihungsstruktur

Will man der drohenden Zins-
kostensteigerung mit Umschul-
dung begegnen, stößt man auf 
eine vertrackte Kredit- und Be-
leihungsstruktur. Globalgrund-
schulden, Zinsbindungsfristen 
und Rangfolgen machen aus der 
gesamten Kreditstruktur ein sehr 
kompliziertes Gebilde.
Diesen Knoten zu entwirren, 
wird die Aufgabe der nächsten 
fünf Jahre sein.
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„Wir lüften richtig!“ – diese Erklärung 

hört man oft. Auch dann, wenn sich 

schon Stockflecken in der Wohnung 

gebildet haben und eigentlich das Ge-

genteil zu vermuten ist. 

Leider ist eine solche Aussage immer 

unbegründet, denn Menschen können 

zwar Wärme und Kälte wahrnehmen, 

nicht aber die Luftfeuchtigkeit. Man 

kann Zugluft spüren, man kann Nässe 

und Trockenheit fühlen. Man kann un-

angenehme Gerüche bemerken, ob aber 

die relative Luftfeuchtigkeit bedenklich 

hoch ist, kann man sinnlich nicht wahr-

nehmen.

Wir lüften, um den Mief rauszulassen, 

um verbrauchte, unangenehm riechende 

Luft durch frische zu ersetzen. Wenn die 

Gerüche von Schweiß und Essensresten 

verschwunden sind, wenn der herein-

strömende Sauerstoff die Lebensgeister 

wieder munter macht, dann nehmen wir 

das als Frischluft wahr und schließen die 

Fenster wieder, weil nun – nach unserem 

Empfinden – genügend gelüftet wurde. 

Ob dabei auch in genügendem Maße 

Feuchtigkeit abgeführt wurde, können 

wir nicht wahrnehmen. Man kann es 

nur messen. Man benötigt ein Hygro-

meter um festzustellen, ob die relative 

Luftfeuchtigkeit die kritische Marke von 

50% übersteigt. 

Aber es gibt auch einfache Hinweise, die 

uns sagen, ob die Luftfeuchtigkeit in der 

Wohnung zu hoch ist. Zum einen ist da 

die Tatsache, dass die warme Luft mehr 

Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. 

Wenn man also beim Lüften die warme 

Zimmerluft durch kalte Frischluft ersetzt, 

dann wurde Luftfeuchtigkeit nach außen 

Feuchtigkeit
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geführt. Wichtig ist dabei, dass wirklich 

nur die Zimmerluft durch den Austausch 

abkühlt, nicht aber die Wände und die 

Einrichtungsgegenstände. Deshalb ist 

die Stoßlüftung wichtig. Zehn Minuten 

die Fenster richtig aufmachen, am besten 

bei Durchzug, ist die richtige Methode. 

So wird die verbrauchte Luft durch kalte 

Frischluft ersetzt, während gleichzeitig 

die in den Wänden und Einrichtungsge-

genständen gespeicherte Wärme erhalten 

bleibt. Die gelüfteten Räume werden 

rasch wieder erwärmt.

Ein weiterer Hinweis auf die Luftfeuch-

tigkeit in der Wohnung sind die Fenster. 

Fenster wirken wie Hygrometer. Über-

steigt die Luftfeuchtigkeit einen kriti-

schen Wert, so beschlagen die Scheiben. 

Jeden Morgen können wir dieses Phäno-

men im Bad beobachten. Nach dem Du-

schen sind die Fenster beschlagen. Der 

Wasserdampfanteil in der Luft hat die 

Sättigungsgrenze überschritten und kon-

densiert. Es ist Zeit zu lüften, um den 

Wasserdampf ins Freie zu lassen. Wenn 

das Kondenswasser schon in Bächen die 

Scheibe herunterfließt ist es allerhöchste 

Zeit zu lüften. Lüften Sie aber stets durch 

das geöffnete Fenster! Lüften Sie niemals, 

indem Sie die Tür zu anderen Zimmern 

aufmachen! Die Feuchtigkeit würde 

nicht entweichen, sondern irgendwo 

in der Wohnung an der kältesten Stelle 

kondensieren.

Den harten Kern der Wir-lüften-richtig-

Leute wird dies freilich nicht überzeugen. 

Denn – so die zwingende Logik dieser 

Gruppe – da wir ja richtig lüften, kön-

ne Kodenswasser an den Fensterscheiben 

nur auf defekte oder mangelhaft einge-

baute Fenster deuten. 

Da bleibt natürlich nur ein richtiges 

Feuchtigkeitsmessgerät, ein sog. Hygro-

meter, mit dem man die Luftfeuchtigkeit 

genau messen kann. Für rund 25 Euro 

bekommt man bereits ein gutes Gerät. 

Für den Normalfall reicht aber auch un-

sere Karte für ein optimales Raumklima, 

die einer Teilauflage beiliegt. Mit dieser 

Karte können Sie sowohl die Luftfeuch-

tigkeit überprüfen als auch die Tempera-

tur.
Achten Sie darauf, dass die Raumtempe-

ratur zwischen 20 und 23 °C liegt, und 

dass das Feuchtigkeitsmessfeld immer 

hellblau anzeigt.

Feuchtigkeit

So einfach prüfen Sie, ob Sie 
richtig heizen und lüften:

Hier wird die Luftfeuchtigkeit 
angezeigt: 

Achten Sie darauf, dass 
das Feld stets hellblau ist

Hier sehen Sie die Raumtem-
peratur.

Lassen Sie die Raumtem-
peratur nicht unter 18 °C 
sinken




